
Kein Eintrittstest bei einer Physiotherapie 

Ab morgen sind Frisörbesuche oder Massagen wieder erlaubt. Um diese Dienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, ist aber ein negativer Coronatest erforderlich, der nicht älter als 48 Stunden 
sein darf. Nicht notwendig sind diese Eintrittstests aber bei der Physiotherapie oder bei einem 
Hausbesuch des Frisörs oder der Fußpflegerin. Nur behördliche Tests gelten als Eintrittstests, etwa 
Tests in Teststraßen der Länder und Gemeinden, in Apotheken, Arztpraxen oder Betrieben und 
Heimen, wenn die Tests von dazu befugten Gesundheitspersonal durchgeführt werden. 
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